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Vorwort 

Die Konzeption der bisherigen Auflagen des vorliegenden Buches ist in der drit­
ten Auflage im Grundsätzlichen beibehalten worden. Gegenstand sind die aus den 
§§249-255 BGB entwickelten Lehren des Schadensrechts. Fragen aus dem Bereich 
der unerlaubten Handlungen und des Haftpflichtrechts sind nur insoweit behan­
delt, als es zum Verständnis der Schadensabwicklung notwendig erschien, was an­
gesichts der Verzahnung der angeführten Rechtsgebiete freilich in erheblichem 
Umfang der Fall war. Das gleiche gilt auch für Problembereiche aus dem Privat­
und dem Sozialversicherungsrecht, dem Beamtenrecht und dem Recht der Fort­
zahlung des Arbeitsentgelts. 

Im übrigen bedingte die seit der 2. Auflage (1990) eingetretene Rechtsent­
wicklung eine umfassende Neubearbeitung. Die Verfasser mussten mehreren 
Gesetzesänderungen Rechnung tragen, insbesondere dem Gesetz zur Moderni­
sierung des Schuldrechts, dem Zweiten Gesetz zur Änderung schadensersatz­
rechtlicher Vorschriften und für den Schadensregress bedeutsamen Neuerungen 
im Sozialversicherungsrecht. Weitere Änderungen und Ergänzungen wurden 
durch die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung erforderlich. Hiervon 
betroffen waren vor allem das Arzt- und das Produkthaftungsrecht, das Recht 
des Kraftfahrzeugverkehrs sowie der Bereich des Ersatzes für immaterielle 
Schäden. 

Die Verfasser haben sich unter Verarbeitung der sehr reichhaltigen theoretischen 
Literatur bemüht, durch die Herstellung dogmatischer und systematischer Zu­
sammenhänge einem Zerfließen des Schadensrechts in unverbunden nebeneinan­
derstehende Einzelprobleme entgegenzuwirken. Dem im gleichen Maße ange­
strebten Ziel einer umfassenden Unterrichtung über die gegenwärtige Rechtspra­
xis dient eine eingehende Heranziehung der Rechtsprechung des Bundesgerichts­
hofs und der nicht immer einheitlichen Rechtsprechung der Instanzgerichte. Voll­
ständigkeit war angesichts der Flut von Veröffentlichungen trotz einer - in Gren­
zen gehaltenen - Erweiterung des Umfangs allerdings auch in einem Handbuch 
nicht zu erreichen. 

Gottfried Schiemann, der an der dritten Auflage dieses Buches erstmals mitge­
wirkt hat, hat §6 und § 10 XII-XIX bearbeitet; Hermann Lange die Einleitung, 
§§ 1-5, 7-9, 10 I-XI und§ 11. 

Für die Mitarbeit an der Herstellung des Manuskripts danken wir Frau Anna 
Hahn und Frau Almut Hepper, für die Mitarbeit an den Registern den Referenda-
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ren Marion Lutz und Joachim Müller und für die Mithilfe beim Lesen der Korrek­
turen Frau Ulrike Lange. 

Tübingen im Januar 2003 Hermann Lange Gottfried Schiemann 
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Bundesgerichtshof 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen; in der 
amtlichen Sammlung nicht enthaltene Entscheidungen 
Entscheidungen des Bundesgerichthofs in Zivilsachen 
Entscheidung des Großen Senats in Zivilsachen in amtlicher 
Sammlung 
Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnen­
schiffahrt i.d.F. d. Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBI. 
S.369) 
Gesetz über den Bundesgrenzschutz i.d.F. vom 19. Oktober 1994 
(BGB! 1 S.2978) 
Bundesinnenministerium 
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Bundesjagdgesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 29. September 
1976 (BGB!. 1 S.2849) 
Bundesjustizministerium 
Bundesleistungsgesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 27. Septem­
ber 1961(BGB!.1 S.1769) 
Bundesnotarordnung i.d.F. d. Bekanntmachung vom 24. Februar 
1961 (BGB!. 1S.97) 
Bundesrat 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vom 26. Juli 1957 
(BGB!. 1 S.861) 
Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. August 1959 (BGB!. 1 
s. 565) 
Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts (Beam­
tenrechtsrahmengesetz) i.d.F. d. Bekanntmachung vom 31. März 
1999(BGB!1 S.654) 
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krank­
heiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) i.d.F. vom 18. De­
zember 1979 (BGB! 1 S. 2262; Berichtigung BGB! 1 S. 80, 151) 
Bundessozialgericht 
Entscheidungen des Bundessozialgerichts 
Bundessozialhilfegesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 23. März 
1994(BGB!1 S.646) 
Bundessteuerblatt Teile 1-III 
Drucksachen des deutschen Bundestages (Wahlperiode, Seite) 
Bundesverfassungsgericht 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesver­
sorgungsgesetz) i.d.F. d. Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 
(BGB!. 1 S.21) 
Bundesverwaltungsgericht 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 8. August 
1995 (GB!. S.617) 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods vom 
11. 4. 1980, BGB!. 1989 II S. 588, berichtigt BGB!. 1990 II S. 1699 
(UN-Kaufabkommen) 
Convention relative au Contrat de transport international de mar­
chandises par route (Übereinkommen über den Beförderungsver­
trag im internationalen Straßenverkehr) vom 19. Mai 1956 (BGB!. 
1961 II S.1120) 
Digesten 
Deutsches Autorecht 
Der Betrieb 
Deutsches Beamtengesetz 
derselbe 
Dissertation (Universität) 
Deutsche Justiz. Rechtspflege und Rechtspolitik. Amtliches Blatt 
der deutschen Rechtspflege 
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DNotV 
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FamRZ 
FIS-Regeln 

Fn. 
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GB!. 
GebrMG 

GEMA 

GenG 

Abkürzungsverzeichnis 

Deutscher Juristentag; auch Verhandlungen des Deutschen Juri­
stentags 
Deutsche Juristen-Zeitung 
Zeitschrift des Deutschen Notarvereins 
Deutsche Notar-Zeitschrift 
Der Öffentliche Dienst 
Deutsches Recht 
Deutsche Richterzeitung 
Deutsche Rentenversicherung 
Deutsche Rechtszeitschrift 
Deutsches Steuerrecht 
Deutsches Verwaltungsblatt 
Deutsch 
Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich 
1888 (EI). 2. Lesung 1895 (E II) 
Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgeltes an Feiertagen 
und im Krankheitsfall vom 26. Mai 1994 (BGB!. I S.1014, 1065) 
Europäische Gemeinschaft 
Gesetz zur Neuordnung des Eheschließungsrechts vom 4. Mai 
1998 (BGB! I S.833) 
Einleitung 
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (BGB! 1952 II S.685, 
953, BGB!. 1954 II S. 14) 
Verordnung über das Erbbaurecht vom 15. Januar 1919 (RGBI. I 
S. 72) 
Gesetz über die erweiterte Zulassung von Schadensersatzansprü­
chen bei Dienst- und Arbeitsunfällen vom 7. Dezember 1943 
(RGBI. I S.674) 
Einkommenssteuergesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 7. Sep­
tember 1990, BGB! I S. 1898 
Einkommenssteuerrichtlinien 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 
Verhaltensregeln für den Skifahrer aufgestellt vom internationalen 
Skiverband - FIS 
Fußnote 
Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 
(RGBI. I S.100); aufgehoben seit 1. Juli 1962 ( §153 II Nr.2 
BSHG) 
Gesetzblatt 
Gebrauchsmustergesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 28. Au­
gust 1986 (BGB!. I S.1455) 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte 
Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
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ten i.d.F. d. Bekanntmachung vom 19. August 1994 (BGB! I 
S.2202) 
Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gentechnikgesetz) i.d.F. 
vom 16. Dezember 1993 (BGB!. I S.2066) 
Der Gerichtssaal. Zeitschrift für volkstümliches Recht, hg. von L. 
v.Jagemann 
Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen 
(Geschmacksmustergesetz) vom 11. Januar 1876 (RGBI. S.11) 
Gewerbeordnung i.d.F. d. Bekanntmachung vom 22. Februar 
1999 (BGB! I S.202) 
Gewerbesteuergesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 19. Mai 1999 
(BGB! I S.1010) 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
i.d.F. d. Bekanntmachung vom 20. April 1992, BGB!. I S. 477, 
(BGB!. III 4 Nr.4123-1) 
Archiv für Strafrecht und Strafprozeß, begr. von Goltdammer 
Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, begr. von Gru­
chot 
Zeitschrift für das private und öffentliche Recht der Gegenwart, 
begr. von Grünhut 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler 
Teil 
Großer Senat 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen i.d.F. d. Bekanntma­
chung vom 26. August 1998 (BGB!. I S.2546) 
Haftpflichtgesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 4. Januar 1978 
(BGB!. I S.145) 
Halbsatz 
Hanseatische Gerichtszeitung 
Hanseatisches Oberlandesgericht 
Hanseatische Rechts- und Gerichtszeitschrift 
Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 (RGBI. S.219) 
Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen 
Gründen in Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und Berlins (West) in Gewahrsam genommen wurden (Häftlings­
hilfegesetz) i.d.F. vom 2. Juni 1992 (BGB!. I S. 838) 
herrschende Meinung 
Höchstrichterliche Rechtsprechung 
in der Fassung 
Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGB!. I S.2866) 
International Air Traffic Association 
Juristische Arbeitsblätter 
Jherings Jahrbücher der Dogmatik des bürgerlichen Rechts 
Justizministerialblatt für Nordrhein-Westfalen 
Juristische Rundschau 



XXII 

JurA 
}ur.BI. 
JuS 
JW 
JZ 
Karlsruher Forum 
Kfz 
KG 
KJHG 

KVO 

Krit. 
Vierteljahresschrift 
KSchG 

KStG 

KunstUrhG 

LAG 

LAG, LArbG 
LandbeschaffungsG 

LitUG 

LG 
Lkw 
LM 

LohnfzG 

LPartG 

LuftVG 

LVA 
LZ 
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Juristische Ausbildung 
Juristische Blätter 
Juristische Schulung. Zeitschrift für Studium und Ausbildung 
Juristische Wochenschrift 
Juristen-Zeitung 
Beihefte zu VersR 
Kraftfahrzeug 
Kammergericht 
Kinder- u. Jugendhilfegesetz i.d.F.d. Bekanntmachung vom 26. Ju­
ni 1990 (BGB!. I S.1163) 
Kraftverkehrsordnung für den Güterfernverkehr mit Kraftfahr­
zeugen (Beförderungsbedingungen) vom 23. Dezember 1958 
(BAnz Nr.249 vom 31.Dezember 1958). Jetzt ersetzt durch die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Güterkraftverkehrs­
und Logistikunternehmer vom 15. Juli 1998 (BAnz Nr.136 vom 
25. Juli 1998, geändert durch BAnz Nr.169 vom 10. September 
1998) 
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswis­
senschaft 
Kündigungsschutzgesetz i.d.F.d. Bekanntmachung vom 25. Au­
gust 1969(BGBI.1 S.266) 
Körperschaftssteuergesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 22. 
April 1999 (BGBI. 1 S.817) 
Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden 
Künste und Fotographie (Kunsturhebergesetz) vom 9. Januar 
1907 (RGBI. S. 7), seit 1. Januar 1966 größtenteils aufgehoben 
durch UrhG 
Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz) i.d.F. d. 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 1969 (BGB!. I S. 190) 
Landesarbeitsgericht (mit Ortsnamen) 
Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung 
(Landbeschaffungsgesetz) vom 23. Februar 1957 (BGB!. 1 S.134) 
Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und 
der Tonkunst vom 19. Juni 1901 (RGBI. S.227); aufgehoben seit 
dem 1. Januar 1966 durch das U rhG 
Landgericht (mit Ortsnamen) 
Lastkraftwagen 
Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs, herausgeg. von Lin­
denmaier und Möhring 
Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsengelts im Krankheitsfal­
le (Lohnfortzahlungsgesetz) vom 27. Juli 1969 (BGB!. I S. 946). 
Nunmehr teilweise ersetzt durch das EFZG 
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft vom 16. Fe­
bruar 2001(BGB!.1 S.266) 
Luftverkehrsgesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 27. März 1999 
(BGB!. I S. 550) 
Landesversicherungsanstalt 
Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht 



m.abl.Anm. 
MarkenG 
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MedR 
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OHG 
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OR 
OVG 
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mit ablehnender Anmerkung 
Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGB!. 1 S. 3082) 
Monatsschrift für Deutsches Recht 
meines Erachtens 
Medizinrecht 
mit kritischer Anmerkung 
mit zustimmender Anmerkung 
mit weiteren Nachweisen 
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Motive zu dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für das 
Deutsche Reich 5 Bde., 1888 
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (BGB!. 1952 II S. 685, 
953) 
Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzge­
setz) i.d.F. d. Bekanntmachung vom 17.Januar 1997(BGB!.1 S.22, 
ber. S.293) 
Markenschutz und Wettbewerb 
North Atlantic Treaty Organisation 
Niedersächsische Rechtspflege 
neue Fassung 
Neue Juristische Wochenschrift 
NJW-Rechtsprechungsreport Zivilrecht 
Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeam­
tengesetz) vom 1. Mai 1981 (GV NRW 1981 S.234, berichtigt GV 
NRW 1982 S.256) mit nachträglichen Änderungen 
Nordrhein-Westfälisches Gesetz über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden i.d.F. der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV NRW S. 528) 
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht 
Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht 
Neue Zeitschrift für Mietrecht 
Neue Zeitschrift für Sozialrecht 
Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten i.d.F. 
d. Bekanntmachung vom 7. Januar 1985 (BGB!. 1 S.1) 
Österreichischer Oberster Gerichtshof 
Oberster Gerichtshof für die britische Zone 
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs für die Britische Zone 
in Zivilsachen 
Offene Handelsgesellschaft 
Oberlandesgericht; auch: Die Rechtsprechung der Oberlandesge­
richte auf dem Gebiet des Zivilrechts (ältere Sammlung) 
OLG-Rechtsprechung Neue Länder 
Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen einschl. 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (neuere Sammlung) 
Schweizer Obligationenrecht vom 7. Juli 1911 
Oberverwaltungsgericht (Ortsname) 
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OwiG 

PatG 

Personen­
beförderungsG 
PflanzenschutzG 

PflegeVG 

PflVG 

PHI 
Pkw 
PostG 

PostscheckO 

ProdHaftG 

ProdSG 

Prot. 1-V 

RabattG 

RabelsZ 
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RBerG 
Recht 
Referentenentwurf 

RG 
RGBl 1, II 
RGZ 
RKnappschG 

RLeistG 

Rn 
ROHG 

Rspr. 
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Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.d.F. vom 19. Februar 1987 
(BGB!. 1 S.602) 
Patentgesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 
(BGB!. 19811 S. l) 
Personenbeförderungsgesetz i.d.F. vom 8. August 1990 (BGBI. 1 
s. 1690) 
Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen i.d.F. der Bekanntma­
chung vom 14. Mai 1998 (BGB!. 1S.917, ber. S. 1527 u. 3512) 
Gesetz zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pfle­
ge-Versicherungsgesetz) vom 26. Mai 1994 (BGB!. 1 S. 1014, 1048, 
1070) 
Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter 
(Pflichtversicherungsgesetz) vom 5. April 1965 (BGBI. 1 S.213) 
Produkt- und Umwelthaftpflicht international 
Personenkraftwagen 
Gesetz über das Postwesen vom 22. Dezember 1997 (BGB!. 1 
S.3294) 
Postscheckordnung i.d.F. d. Bekanntmachung vom 20. Juni 1983 
(BGB!. l.S. 710) 
Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaf­
tungsgesetz) vom 19. Dezember 1989 (BGBI. 1S.2198) 
Gesetz zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produkten 
und zum Schutz der EC-Kennzeichnung (Produktsicherheitsge­
setz) vom 22. April 1997 (BGB!. 1 S. 934) 
Protokolle der Kommision für die zweite Lesung des Entwurfs 
des bürgerlichen Gesetzbuchs, 6 Bde., 1897ff. 
Gesetz über die Preisnachlässe (Rabattgesetz) vom 25. November 
1933 (RGBI. 1 S.1011); aufgehoben durch Gesetz vom 23. Juli 
2001 (BGB!. 1 S. 1663) 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, begr. 
von E. Rabe! . 
Reichsanzeiger 
Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezember 1935(RGBI.1S.1478) 
Das Recht, begr. von Soergel 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
schadensrechtlicher Vorschriften, herausgegeb. von BJM 1967 
Reichsgericht 
Reichsgesetzblatt Teil 1 und II 
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 
Reichsknappschaftsgesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 1. Juli 
1926 (RGBI. 1 S. 369) 
Gesetz über Sachleistungen für Reichsaufgaben (Reichsleistungs­
gesetz) i.d.F. d. Bekanntmachung vom 1. September 1939 (RGBI. 1 
s. 1645) 
Randnummer 
Reichsoberhandelsgericht; auch Entscheidungen des Reichsober­
handelsgerichts 
Rechtsprechung 
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Recht und Schaden 
Rheinschifffahrts-Obergericht 

XXV 

Reichsversicherungsordnung. Nunmehr ersetzt durch SGB I, III­
XI 
Satz oder Seite 
siehe 
Schleswig-Holsteinische Anzeigen 
Gesetz über die Beschränkung von Grundeigentum für die militä­
rische Verteidigung (Schutzbereichsgesetz) vom 7. Dezember 
1956 (BGB!. I S. 899) 
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit i.d.F. d. Bekanntma­
chung vom 6. Februar 1995 (BGB!. I S.165) 
Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehindertengesetz) i.d.F. 
d. Bekanntmachung vom 26. August 1986 (BGB!. I S.1421) 
Seemannsgesetz vom 26. Juli 1957 (BGB!. II S. 713) 
Seufferts Archiv für die Entscheidungen der obersten Gerichte in 
den deutschen Staaten 
Sozialgesetzbuch I Allgemeiner Teil vom 11. Dezember 1975 
(BGB!. I S. 3015) III Arbeitsförderung v. 24. März 1997 (BGB!. I 
S. 594) IV gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung 
vom 23. Dezember 1976 (BGB!. I S.3845) V Gesetzliche Kran­
kenversicherung vom 20. Dezember 1988 (BGB!. I S. 2477) VI Ge­
setzliche Rentenversicherung i.d.F. d. Bekanntmachung vom 19. 
Februar 2002 (BGB!. I S. 754, berichtigt S.1404) VII Gesetzliche 
Unfallversicherung vom 7. August 1996 (BGB! I S.1254) VIII 
Kinder- und Jugendhilfe i.d.F. d. Bekanntmachung vom 8. De­
zember 1998 (BGB!. I S. 1046) IX Rehabilitation und Teilhabe be­
hinderter Menschen vom 19. Juni 2001 (BGB!. I S. 1046) X Sozial­
verwaltungsverfahren und Sozialschutz i.d.F. d. Bekanntmachung 
vom 18. Januar 2001 (BGB!. I S.130) XI Soziale Pflegeversiche­
rung vom 26. Mai 1994 (BGB!. I S.1014) 
Die Sozialgerichtsbarkeit 
Sozialhilfeträger 
Süddeutsche Juristen-Zeitung 
sogenannt( e )(er) 
Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz) 
i.d.F. d. Bekanntmachung vom 14. Februar 2001 (BGB!. I S.252) 
Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bun­
deswehr und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz) 
i.d.F. d. Bekanntmachung vom 9. April 2002 (BGB!. I S. 1258) 
Schaden-Praxis 
Die Sozialversicherung, Zeitschrift für alle Angelegenheiten der 
Kranken-, Renten- und Unfallversicherung 
Staatlich genehmigte Gesellschaft zur Verwertung musikalischer 
Urheberrechte 
ständig 
ständige Rechtsprechung 
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StGB 

StHG 

Str. 
StrEG 

StuW 
StVG 

StVO 

StVZO 

sz 

TelWG 

TransportR 
TumultschadenG 

Abkürzungsverzeichnis 

Strafgesetzbuch i.d.F. d. Bekanntmachung vom 13. November 
1998 (BGBI. 1 S. 3322) 
Staatshaftungsgesetz vom 26. Juni 1981 (BGBI. 1S.553) für nichtig 
erklärt durch BVerfGE vom 19. Oktober 1982 (BGBI. 1 S.1493) 
strittig 
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 
vom 8. März 1971(BGBI.1 S.157) 
Steuer und Wirtschaft 
Straßenverkehrsgesetz i.d.F. d. Bekanntmachung vom 19. Dezem­
ber 1952 (BGBI. 1S.837) 
Straßenverkehrs-Ordnung v. 16. November 1970 (BGBI. 1 
S.1565) 
Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung i.d.F. d. Bekanntmachung 
vom 28. September 1988 (BGBI. 1 S. 1793) 
Entscheidung des Österreichischen Obersten Gerichtshofes in Zi­
vil- und Justizverwaltungssachen 
Telegraphenwegegesetz vom 18. Dezember 1899 (RGBI. S.705), 
jetzt aufgehoben durch das Telekommunikationsgesetz vom 25. 
Juli 1996 (BGBI. 1 S. 1120) 
Transport- und Speditionsrecht 
Gesetz über die durch innere Unruhen verursachten Schäden vom 
12. Mai 1920 (RGBI. 1S.941) 

u.E. unseres Erachtens 
Ufita Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht 
UmweltHG Umwelthaftungsgesetz vom 10. Dezember 1990(BGBI.1 S.2634) 
UN-Kaufabkommen (Wiener) UN-Übereinkommen über Verträge über den interna-

UrhG 

uU 
UStG 
UStR 
UWG 

VA 

VAE 
VAG 

VerBAV 

VerglO 

VermG 

VersPrax 

tionalen Warenkauf vom 11. April 1980 (BGBI. 1989 II S. 588, be­
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Einleitung: 
Stand, Entwicklungstendenzen und Reform 

des Schadensersatzrechts 
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1. Der Anwendungsbereich des Schadensersatzrechts 

1. Die Bestimmungen des BGB über den Inhalt der Schadensersatzschuld 
(§§249-255) gehören zu den wichtigsten des gesamten Bürgerlichen Rechts. Sie 
gelten für sämtliche nach dem BGB begründeten Schadensersatzverbindlichkei-



1 3 Einleitung 2 

ten, so für die Verpflichtungen aus dem Recht der unerlaubten Handlungen unter 
Einschluß der Beamten- und der Staatshaftung(§§ 823ff, 839, Art. 34 GG), für an­
dere gesetzliche Ersatzverbindlichkeiten wie sie z.B. aus dem Eigentümer-Besitz­
verhältnis (§§ 989, 990) und aus dem Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag 
(§§678, 68711) hervorgehen können, ferner für die Haftung wegen Verschuldens 
beim Vertragsschluß und für die Haftung wegen schuldhafter Verletzung beste­
hender Verbindlichkeiten. Die §§249-255 gelten auch für Haftungen ohne Ver­
schulden wie z.B. für die Ersatzpflicht des Anfechtenden(§ 1211), des schuldlosen 
Vertreters ohne Vertretungsmacht(§ 179 II), für die Haftung dessen, der irrtümlich 
zur Selbsthilfe gegriffen hat (§ 231 ), für die Ersatzpflicht bei aggressivem Notstand 
(§904 S.2), für die Haftung des Gastwirts (§701), des Tierhalters (§833) und für 
Garantiehaftungen (§§2761S.1,443 n.F.) und für die Haftung des Vermieters für 
anfängliche Mängel der Mietsache (§536al n.F.). 

Des weiteren gelten die angeführten Vorschriften des BGB, soweit keine Son­
derregelung getroffen ist, auch für Schadensersatzverpflichtungen nach anderen 
Gesetzen, so insbesondere auch nach dem HGB (Bsp. §§61 I, 3851Halbs. 2, 429), 
nach der ZPO (Bsp. §§302IV S.3, 60011, 641g, 71711, 945) und nach der lnsO 
(Bsp. §§ 601 S. 2, 109 S. 2). Im Baurecht sind die Schadensersatzansprüche nach der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen zu nennen(§ 13 Nr. 71-111 VOB/B). 

2. Von hoher Bedeutung ist die Anwendung der§§ 249-255 auf Schadensersatz­
verbindlichkeiten, die sich aus den Haftpflichtgesetzen ergeben (insbes. §§ 1 
HPflG, 7 StVG, 33 LuftVG, 25 AtomG, 84 ArzmG, 22 WHG, 114 BBergG, 1 
ProdHG, 1UmweltHG,32 GenTG). Diese Gesetze kennen meist eine Haftungs­
höchstgrenze (Näheres § 10). Eine Selbstbeteiligung für Sachschäden ist in § 11 
ProdHG vorgesehen. Ersatz für unbedeutende Sachschäden ist im Rahmen des§ 5 
U mweltH G ausgeschlossen. 

3. Entschädigungsforderungen, die nach öffentlichem Recht begründet sind, fol­
gen vielfach eigenen Regeln und bleiben dem Umfang nach hinter dem zurück, was 
sich aus den §§249ff ergeben würde1• Dies schließt die Anwendung einzelner Re­
geln des bürgerlichen Schadensersatzrechts nicht aus, wie z.B. der Grundsätze aus 
dem Recht der Vorteilsausgleichung (Näheres§ 9 XII) und aus dem Recht der Mit­
verantwortung des Geschädigten (Näheres§ lOIV 4). Wenn sich aus dem Sinn und 
Wortlaut der jeweiligen Bestimmung nichts Abweichendes ergibt, können aber 
auch die §§249ff insgesamt anwendbar sein. So bestimmt sich z.B. beim Entschä­
digungsanspruch für ungerechtfertigte Strafverfolgungsmaßnahmen der in § 7 
StrEG enthaltene Begriff des Vermögensschadens nach den§§ 249-251 2, und eben­
so ist auch hinsichtlich des (jetzt durch das Telekommunikationsgesetz aufgehobe-

1 Überblick bei STAUD/SCHIEMANN Rn 15-22 vor §§249-255. 
2 BGHZ 63, 203, 205; BGH JZ 1989, 850 m. weit. Nachw. 
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neo) im TelWG enthaltenen Schadensbegriffs3 und hinsichtlich beamtenrechtli­
cher Schadensersatzansprüche4 entschieden worden. Anwendbar sind die§§ 249ff 
auch auf Schadensersatzansprüche aus Landesgesetzen, soweit diese keine Sonder­
regelungen enthalten. 

4. Bei Schadensersatzansprüchen aus internationalen Abkommen ist zunächst 
die Vorfrage zu stellen, ob deutsches oder ausländisches Recht anwendbar ist. Ist 
deutsches Recht anzuwenden, so gelten die §§249ff, sofern das in Frage stehende 
Abkommen keine Sonderregelung enthält. 

a) Eine solche Sonderregelung ist im Wiener UN-KaufAbK in den Art. 74-77 
enthalten. Die Bestimmungen betreffen den Schadensersatz wegen Vertragsverlet­
zungen. Die Abweichungen vom deutschen Recht sind gering. 

b) Eine weitere Sonderregelung enthält die europäische Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). Art. 5 V sieht vor, daß jeder der 
unberechtigt von der Festnahme oder Haft betroffen ist, Anspruch auf Schadens­
ersatz hat. Art. 50 ermächtigt den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
eine gerechte Entschädigung festzusetzen, wenn das innerstaatliche Recht nur eine 
ungenügende Wiedergutmachung gewährleistet5• 

c) Schadensersatzansprüche können auch nach dem immer bedeutsamer wer­
denden EG-Recht begründet sein, so z.B. wenn ein Staat EG-Richtlinien nicht 
rechtzeitig in nationales Recht umsetzt6• Bei Verstößen gegen das Gemeinschafts­
recht richtet sich die Schadensberechnung mangels supranationaler Bestimmun­
gen nach dem nationalen Recht, wobei aber vom EuGH aufgestellte Grenzen zu 
beachten sind7• 

d) Soweit die deutsche Fassung supranationaler Vorschriften nur eine Überset­
zung ist, entstehen Probleme dadurch, daß der maßgebliche englische oder franzö­
sische Text auch in der schadensrechtlichen Terminologie mit dem deutschen mit­
unter nicht deckungsgleich ist8. 

5. Die §§249-255 sind grundsätzlich dispositiv. Schadensersatzverbindlichkei­
ten können daher im Einzelvertrag innerhalb der durch den Allgemeinen Teil 

3 BGHZ 36, 217, 221. 
4 BVerwG JZ 1991, 980, 981. 
5 Einzelheiten bei DANNEMANN Schadensersatz bei Verletzung der Europäischen Menschen­

rechtskonvention 1994. 
6 Hierzu EuGH JZ 1992, 305 und HAILBRONNER JZ 1992, 284ff. Allgemeiner Überblick bei 

SAENGER Staatshaftung wegen Verletzung europäischen Gemeinschaftsrechts, JuS 1997, 865ff. Zur 
Pauschalreiserichtlinie s. STÖHR NJW 1999, 1063ff, und EuGH NJW 2002, 1255 (zu immateriellen 
Schäden); ToNNERILINDNER NJW 2002, 1475ff. 

7 Hierzu EuGH JZ 1996, 789, 796f und EHLERS JZ 1996, 776ff. 
8 Zum Sprachgebrauch in ausländischen Rechten sei verwiesen auf die rechtsvergleichenden Ar­

beiten von MAGNUS und von HANS STOLL (s. Schrifttum), zu den speziellen Problemen der Ausle­
gung der CMR KOLLER VersR 1994, 384f. 
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(§§ 134, 138) und das allgemeine Schuldrecht (§276 III n.F.) gesetzten Grenzen 
auch im vorhinein abweichend geregelt werden. Im Recht der allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen sind Erweiterungen des Anspruchs unzulässig im Rahmen des 
§309 Nr. 5 n.F. (vgl. auch §309 Nr. 6 n.F. zur Vertragsstrafe) und des §309 Nr.11 b 
n.F. Einschränkungen sind unzulässig im Rahmen des §309 Nr. 7 und Nr. 8b n.F. 
Auch die Generalklausel beschränkt die Möglichkeit, Vereinbarungen über den In­
halt des Schadensersatzanspruchs im vorhinein zu treffen. Weitere Beschränkun­
gen der Vertragsfreiheit ergeben sich aus Bestimmungen über einzelne Anspruchs­
grundlagen. So können z.B. die dem Dienstherren gern. §§617, 618 obliegende 
Verpflichtungen (hier: §§618III, 842-846) gern. §619 nicht im voraus durch Ver­
trag aufgehoben oder beschränkt werden. Entsprechendes gilt gern. § 651 m für 
Schadensersatzansprüche des Reisenden aus dem Reisevertragsrecht, soweit nicht 
§ 651 h eingreift. Beschränkungen der Gastwirtshaftung sind nur im Rahmen des 
§702a möglich. Gern. §444 n.F. kann sich der Verkäufer auf eine Vereinbarung, 
durch welche die Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder be­
schränkt werden, nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie übernommen hat. Das gleiche gilt gern. § 639 n.F. im Werkvertrags­
recht. S. zur Zulässigkeit von Haftungsausschlüssen auch unten§ 10 XVI 1. 

II. Bürgerliches Schadensrecht und kollektive Schadenstragung9 

Die moderne Daseinsvorsorge hat dazu geführt, daß ein Schadensfall die unmit­
telbar Beteiligten, den Schädiger und den Geschädigten, wirtschaftlich vielfach 
nicht oder doch nicht in vollem Umfang trifft. 

1. Die Lage des Geschädigten. Personenschäden werden heute weitgehend 
durch kollektive Versorgungsträger aufgefangen, durch die Träger der gesetzlichen 
Kranken-, Unfall- oder Rentenversicherung, durch den Dienstherren des verletz­
ten Beamten oder durch den Arbeitgeber, der dem Arbeitnehmer im Rahmen des 
EFZG das Arbeitsentgelt fortzahlen muß. Wer nicht in der gesetzlichen Kranken­
versicherung ist, hat sich i.d.R. zumindest in gewissem Umfang privat versichert. 
Sachschäden treffen den Ersatzberechtigten zwar des öfteren selbst. Aber auch in­
soweit greifen vielfach Versicherungsleistungen ein; die volle Versicherung des 
häufigsten Schadensobjektes, des Kraftfahrzeugs, ist wegen des hohen Kostenauf-

9 SELB Individualschaden und soziale Sicherung, Karlsruher Forum 1964; ErKE VON HrPPEL Scha­
densausgleich bei Verkehrsunfällen 1968; WEYERS Unfallschäden 1971, 64ff; SCHÄFER Soziale Schä­
den, soziale Kosten und soziale Sicherung 1972; KöTz Sozialer Wandel im Unfallrecht 1976; ErKE 
VON HrPPEL Grundfragen der sozialen Sicherheit 1979; SIEG Überlagerung der bürgerlich-rechtli­
chen Haftung durch kollektive Ausgleichssysteme, VersR 1980, 1085ff; ScHULIN Soziale Entschädi­
gung als Teilsystem kollektiven Schadensausgleichs 1981; BRÜGGEMEIER Gesellschaftliche Scha­
densverteilung und Deliktsrecht, AcP 182 (1982), 385ff; GÄRTNER Wechselwirkung zwischen Haf­
tung und Versicherung bei Kfz-Schäden, BB 1993, 1454ff; DEUTSCH Haftungsrecht Rn745ff. 
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wandes allerdings nicht die Regel. Dem Geschädigten verbleibt der Schadenser­
satzanspruch bei Eintritt eines Versorgungsträgers meist nur in dem Umfang, als 
dessen Leistungen geringer sind als das, was der Ersatzberechtigte vom Ersatz­
pflichtigen nach den §§249-255 zu beanspruchen hat. Er behält vor allem den An­
spruch auf Schmerzensgeld und oft auch den Anspruch auf Ersatz für Vermögens­
folgeschäden, da die Versorgungsträger für diese Schadensposten im allgemeinen 
nicht einzustehen haben. Restansprüche hat der Geschädigte in vielen Fällen auch 
hinsichtlich der Nachteile für Erwerb und Fortkommen, da die Leistungen der So­
zialversicherungsträger nach abstrakten Maßstäben berechnet und vom jeweiligen 
Versicherungsstatus beeinflußt werden. 

2. Die Lage des Ersatzpflichtigen. Der Halter eines Kraftfahrzeugs muß im 
Rahmen des PflVG eine Haftpflichtversicherung für die Personen-, Sach- und Ver­
mögensschäden abschließen, die durch das von ihm gehaltene Kraftfahrzeug ver­
ursacht werden können. Der Geschädigte kann, soweit die Versicherungspflicht 
reicht, neben dem Ersatzpflichtigen auch dessen Versicherung unmittelbar in An­
spruch nehmen (§3 Nr.1 PflVG). Gegen zivilrechtliche Ersatzansprüche müssen 
ferner u.a. Luftverkehrsunternehmen, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
und bestimmte Gewerbetreibende versichert sein10. Im übrigen sind freiwillige 
Versicherungen gegen die Inanspruchnahme aus Schadensersatzansprüchen, ins­
besondere aus den §§ 823ff möglich und verbreitet. Die Ersatzpflicht trifft den 
Schädiger in vielen Fällen wirtschaftlich dadurch, daß er im Schadensfreiheitsra­
batt zurückgestuft wird, weshalb er kleinere Ersatzansprüche besser selbst befrie­
digt. Er ist ferner persönlich betroffen, wenn Schadensfolgen auftreten, die außer­
halb des Versicherungsschutzes liegen oder wenn der Schaden die Deckungssum­
me überschreitet. 

3. Auswirkungen der Entwicklung auf das bürgerliche Schadensersatz­
recht. a) Diese Entwicklung hat das Schadensersatzrecht des BGB nicht ver­
drängt. Wenn der Geschädigte Rechte gegen einen kollektiven Versorgungsträger 
hat, geht der Schadensersatzanspruch im allgemeinen auf diesen über11 , soweit die 
zu beanspruchenden Leistungen mit den Forderungsrechten aus den §§249ff kon­
gruent sind. Das gleiche ist der Fall, wenn der Geschädigte Leistungen aus einer 
privaten Schadensversicherung(§ 67 VVG) erhält oder wenn ihm sein Arbeitgeber 
den Lohn fortzahlt(§ 6 EFZG). Der Inhalt des übergegangenen Anspruchs richtet 
sich, von Ausnahmefällen abgesehen12, nach Bürgerlichem Recht. Auch eine Versi-

10 Zusammenstellung bei PRöLss/MARTIN VVG Vorbern. IV Rn 1-18. 
11 §§ 116, 119SGBX, 90IVS.2 BSHG,87aBBG,52 BRRG, 30IIISoldG, 81aBVersG, 80SVG, 5 

OEG, 54 II BSeuchG, 8IIBEG,41HHG,47 ZDG. 
12 Der zum Regreß berechtigte Krankenversicherer kann die Kosten für ambulante Behandlung 

gern.§ 116 VIII SGB X pauschalieren (hierzu§ 11 CIIS). Weitere Ausnahmen betreffenden sog. Bei­
tragsregreß (hierzu § 11CII15b). 
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cherung des Ersatzpflichtigen ändert an dessen zivilrechtlichen Verbindlichkeiten 
im allgemeinen nichts. 

Anders ist die Lage im Arbeitsunfallrecht13• Dieses schließt im Rahmen des§ 104 
SGB VII die nach Bürgerlichem Recht an sich bestehenden Ansprüche des Geschä­
digten gegen den Arbeitgeber und ggf. weitere Personen im Arbeitsbereich aus 
und beschränkt ihn auf die Ansprüche gegen den Träger der gesetzlichen Unfall­
versicherung. Der Geschädigte hat insbes. auch keinen Anspruch auf die etwaige 
Differenz zwischen den ihm zustehenden Leistungen und dem Schadensersatzan­
spruch, der ihm nach den §§249ff zustehen würde. Rückgriffsansprüche hat der 
Sozialversicherungsträger nur in den relativ seltenen Fällen der§§ 110, 111 SGB 
VII. Wenn ein Außenstehender einen Arbeitsunfall auslöst, steht er u. U. schlech­
ter, als wenn er einen nicht Versicherten verletzt hätte14• 

Ferner kann bei einem Dienstunfall der verletzte Beamte gegen den Dienstherrn 
nur die nach den Beamtenversorgungsgesetzen begründeten Ansprüche erheben 
(§46 BeamtVG), sofern sich der Dienstunfall nicht bei der Teilnahme am allgemei­
nen Verkehr ereignet hat(§ 1 ErweitZulG). Eine entsprechende Regelung ist auch 
im SoldVersG getroffen(§ 91 a). 

b) Obwohl der Trend zur Kollektivierung dem Gesetz zufolge, von den soeben 
angeführten Ausnahmen abgesehen, am Inhalt und an der Verbreitung des zivilen 
Schadensersatzrechts nicht allzu viel geändert hat, so ist er doch für dieses Rechts­
gebiet unter mehreren Aspekten von hoher Bedeutung. 

aa) Das bürgerliche Schadensersatzrecht steht heute gewissermaßen im Vorfeld 
der großen Versorgungsträger. Gesetz und zugehörige Rechtsprechung liefern die­
sen wichtige Kalkulationsgrundlagen für die von ihnen zu beanspruchenden Prä­
mien und Beiträge. Einzelne Urteile können eine früher kaum gekannte Massen­
wirkung entfalten, sowohl was die sachlich betroffene Personenzahl als was die 
ökonomischen Folgen anlangt. 

bb) Die Ausweitung der kollektiven Schadenstragung hat sich auf das tatsächli­
che Verhalten der am Schadensfall Beteiligten ausgewirkt15• Kleinere Forderungen, 
auf die der Geschädigte selbst nicht verzichten würde, werden von großen Versor­
gungsträgern oft nicht verfolgt, weil für sie der erforderliche Verwaltungsaufwand 
in einem Mißverhältnis zu dem allenfalls zu erwartenden Ertrag stehen würde. Vor 
allem aber werden eine hohe Zahl von Schadensfällen über Teilungs- und Regreß-

13 Zu den Neuerungen, die im SGB VII gegenüber der bisherigen Regelung(§§ 636, 637; 640, 641 
RVO) getroffen worden sind, s.u. § 11CII16. 

14 BGHJZ 1990, 186 m. krit. Anm. Löw1sctt. Ein ersatzpflichtiger Werkunternehmer haftet un­
ter dem Gesichtspunkt der positiven Forderungsverletzung auch für den Schaden, der dadurch ent­
steht, daß dem Besteller nach der Satzung der Berufsgenossenschaft, deren Mitglied er ist, ein ihm 
ohne den Unfall zustehender Beitragsnachlaß nicht gewährt wird. 

15 Schwer abzuschätzen sind die Auswirkungen auf das tatsächliche Verhalten im Straßenver­
kehr; vgl. hierzu WEYERS Unfallschäden 1971, 446ff; DEUTSCH Haftungsrecht Rn760. Es scheint 
sich jedenfalls nicht erweisen zu lassen, daß die Unfallquote in nennenswertem Umfang durch die 
unterschiedlichen Schadenstragungssysteme beeinflusst wird. 
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verzichtsabkommen abgewickelt, die die Sozialversicherungsträger mit den Haft­
pflichtversicherern und die privaten Versicherer untereinander abgeschlossen ha­
ben16. 

cc) Da namentlich bei bedeutenden Schadensfällen sehr häufig nicht die unmit­
telbar Beteiligten, sondern die großen Versorgungsträger vor die Schranken des 
Gerichts treten, haben die Regreßprobleme laufend an Gewicht gewonnen, und 
das bürgerliche Schadensersatzrecht ist immer stärker mit Fragen des Sozial- und 
des Privatversicherungsrechts sowie des Beamten- und des Dienstvertragsrechts 
verzahnt worden. Infolge der verschiedenen Struktur der einzelnen Rechtsgebiete 
ist eine vielschichtige Übergangsproblematik mit diffizilen Fragen wie z.B. denen 
der Kongruenz, des Quotenvorrechts, des Zeitpunktes des Rechtsübergangs, des 
Schuldnerschutzes, der Verjährung und des Verhältnisses mehrerer Legalzessiona­
re zueinander entstanden. Die Fragen des Rechtsüberganges wirken aber auch in 
die allgemeine Dogmatik des zivilen Schadensersatzrechts hinein. Sie haben die 
Diskussionen um den Schadensbegriff beeinflußt (hierzu unten unter § 1 111) und 
sind ferner auch für die Lehre von der Vorteilsausgleichung bedeutsam. So läßt sich 
z.B. im Verhältnis der unmittelbar Betroffenen zueinander die These vom einheit­
lichen, auf den Gesamtsaldo gerichteten Schadensersatzanspruch, von dem man et­
waige relevante Vorteile abzuziehen hat, zumindest vertreten. Der Rechtsüber­
gang einzelner Bestandteile dieses Anspruchs auf mehrere Versorgungsträger führt 
zur Aufspaltung und damit zur Frage, welcher Vorteil welchem Nachteil zuzu­
rechnen ist. Die neu geschaffene Regreßvorschrift des § 119 SGB X führt nach jet­
ziger Rechtslage dazu, daß ein bürgerlich-rechtlicher Schadensausgleich möglich 
wird, der bislang nicht möglich war17. 

dd) Es gibt zwar kaum Bestimmungen, die die Existenz oder die Höhe eines zi­
vilrechtlichen Anspruchs davon abhängig machen, ob der eingetretene Schaden 
versichert war oder zu versichern gewesen wäre18. Erheblich ist aber der Einfluß 
dieser Umstände auf die Praxis der Gerichte19• Im Rahmen der Billigkeitshaftung 
des § 829 kann eine freiwillige und eine gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtver­
sicherung des nach den §§ 827, 828 an sich nicht Verantwortlichen die Höhe der 
von diesem zu entrichtenden Entschädigung beeinflussen20• Eine gesetzlich vorge­
schriebene Versicherung kann nach neuerer Rechtsprechung des BGH auch ein 
Kriterium für die Entscheidung darüber sein, ob überhaupt eine Entschädigung zu 
gewähren ist21 • § 829 ist im Rahmen des § 254 spiegelbildlich anwendbar, und auch 
insoweit kann es bedeutsam sein, ob und welcher Versicherungsschutz auf beiden 

16 S. hierzu unten § 11CI3, II 14. 
17 Zur Problematik im einzelnen s. unten§ 11CII15. 
18 Eine einschlägige Erhöhung ist vorgesehen in§ 13 Nr. 7 III Buchst. c VOB (B). 
19 Ausführlich FuCHs AcP 191(1991),318ff. 
20 BGH NJW 1979, 2096; 1980, 1623. 
21 BGHZ 127, 186, 190ff. I. Erg. zust. E. LORENZ, FS für Medicus 1999, 353ff. 
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Seiten besteht22• Bei der Bemessung des Schmerzensgeldes wird seit langer Zeit 
(führend BGHZ 18, 149, 165ff) sowohl eine freiwillige als auch eine gesetzlich vor­
geschriebene Versicherung beachtet (Näheres § 7 V 3). Nach Rechtsprechung des 
BGH entfällt eine Haftungsfreistellung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeit­
geber bei gefahrgeneigter Arbeit, wenn der Arbeitnehmer in den Schutzbereich ei­
ner Pflichtversicherung einbezogen ist23• Das gleiche soll gelten, wenn der mitver­
sicherte Fahrer Begünstigter eines geschäftsplanmäßigen Regreßverzichtes ist24• 

Die Verpflichtungen aus der ehelichen Lebensgemeinschaft können es gebieten, 
von der Geltendmachung gegen den Partner gerichteter Ansprüche abzusehen. Ei­
ne solche Verpflichtung besteht nicht, wenn und soweit der schuldende Ehegatte 
für den in Frage stehenden Anspruch versichert ist25 • Die Versicherungsmöglich­
keit ist ferner von Bedeutung für Fragen des stillschweigenden oder konkludenten 
Haftungsverzichts, u.a. für Schäden im Zusammenhang mit Probefahrten, bei de­
nen sich der Händler leichter versichern kann als der Kaufinteressent (Näheres § 10 
XVI 2). Außer diesen in der Rechtsprechung herausgearbeiteten, hier nicht er­
schöpfend aufgelisteten Verzahnungen gibt es weiterreichende und tiefergehende, 
aber nicht offen zum Ausdruck gelangende Auswirkungen der Verlagerung des 
Schadens auf kollektive Schadensträger. So wären die retardierenden Momente ge­
genüber der extensiven Schadensbemessung im Recht des Kraftfahrzeugverkehrs 
mutmaßlich sehr viel stärker gewesen, wenn die neu erarbeiteten Grundsätze in 
den eigenen Geldbeutel des Ersatzpflichtigen gegriffen hätten26 • Andererseits be­
ruht die Abneigung, die Rechtsprechung zur abstrakten Nutzungsentschädigung 
bei Kraftfahrzeugen auf alle Sachgüter und auf die Arbeitskraft als solche zu er­
strecken, wohl auch mit auf dem Bedenken, daß sonst unsere Versorgungsträger 
den Freiheitsspielraum des einzelnen über die Beitragsbelastung zu stark einengen 
müßten. 

Auch dürfte manche Entscheidung zumindest nicht ohne Seitenblick auf die 
Versicherung des Schädigers und auf die Versorgungslage des Geschädigten getrof­
fen worden sein, ferner für manche Entscheidung der Gesichtspunkt Pate gestan­
den haben, ob der Haftpflicht-, Renten-, Unfall- oder irgendein anderer Versiche­
rer näher am Schaden ist. 

Festzuhalten ist jedoch, daß sozialversicherungsrechdiche Regelungen mangels 
ausdrücklicher Vorschriften nicht bestimmen können, was und wie hoch ein Scha-

22 KG DAR 1995, 72: §829 im Rahmen des §254 regelmäßig nicht anwendbar, wenn der Schädi-
ger pflichtversichert ist. Weiteres hierzu s.u. § 10Vl4. 

23 BGHZ 116, 200; ebenso OLG Frankfurt VersR 1996, 1403. 
24 BGHZ 117, 151. 
25 BGHZ 63, 51, 59. 
26 Sicherlich hat dieser Umstand mitunter auch das »ob« der Ersatzpflicht beeinflußt, so im Rah­

men der z.T. sehr scharfen Rspr. zur Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers, zur 
Berufshaftpflicht, zur elterlichen Aufsichtspflicht und zum Mitverschulden von Kindern bei Ver­
kehrsunfällen. S. hierzu STÜRNER Zur Gerechtigkeit richterlicher Schadenszuweisung, VersR 1984, 
297ff. 
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den im Sinne des Bürgerlichen Rechts ist. Eine im Sozialrecht bestehende Rehabili­
tations- oder Umschulungsmöglichkeit besagt nicht unbedingt, daß dies auf Ko­
sten des Ersatzpflichtigen geschehen kann27, noch daß den Ersatzberechtigten im 
Rahmen des§ 254 II die Obliegenheit trifft, von der vorhandenen Möglichkeit Ge­
brauch zu machen. Der Zusatzurlaub, der einem Schwerbeschädigten nach §47 
SchwbG (früher §44 SchwbG) zusteht, kann nicht ohne weiteres als gesetzlich 
pauschalierter Folgeschaden angesehen werden, da der betreffende Anspruch vom 
Bedarf nicht abhängt28• 

III. Struktur, Funktionen und Leitgedanken des Schadensersatzrechts 

1. Schadensausgleich und Haftungsgrund. Die §§249-255 bestimmen den 
Inhalt des durch die einzelnen Haftungsgründe gegebenen Anspruchs und dienen 
daher den gleichen Zielen wie diese selbst. Einen speziellen Bezug zum jeweils be­
troffenen Haftungsgrund stellt das Gesetz im allgemeinen nicht her, da es den 
Schuldinhalt für alle Schadensersatzansprüche durch gleiche Normen einheitlich 
festlegt. Hiervon gibt es jedoch Ausnahmen. Ob der Ersatzberechtigte das positive 
oder das negative Interesse fordern kann, ist vielfach im Gesetz geregelt, im übri­
gen aber aus dem Haftungsgrund zu ersehen (Näheres s. unten unter § 2 IV). Aus 
den im Gesetz im einzelnen geregelten, mit dem Haftungsgrund zusammenhän­
genden Begrenzungen des Ersatzanspruchs verdienen die Haftungshöchstsum­
men bei Gefährdungshaftungen(§ 10 XVIII) und die Begrenzungen auf den gemei­
nen Wert (§ 1 Fn. 84) hervorgehoben zu werden. Ferner kann der in concreto in 
Frage stehende Haftungsgrund im Rahmen der Abwägung nach §254 Gewicht er­
halten, da diese Vorschrift die Verteilung des Schadens von den nicht erschöpfend 
aufgezählten Umständen des Falles abhängig macht (Näheres§ lOXII). Ein Zu­
sammenhang von Schadensausgleich und Haftungsgrund wird des weiteren durch 
die im Vordringen befindliche Schutzzwecklehre hergestellt, deren kritischer An­
satz gerade das Fehlen dieser Verbindung in den älteren Zurechnungstheorien ist. 
Doch ist umstritten, ob diese Lehre nur den Eintritt der Haftung ausschließen oder 
darüber hinaus den Ersatzanspruch auch inhaltlich begrenzen kann (Näheres 
§3IX 11). 

2. Ausgleichsprinzip, Präventionsprinzip, Rechtsfortsetzungs- (Rechtsver­
folgungs-) und Pönalgedanke. 

a) Die Vorschriften über die Schadensersatzschuld werden nach ganz überwie­
gender Ansicht durch das in§ 249 angelegte Ausgleichsprinzip beherrscht. Das Ge­
setz sieht, wenn die Schadensersatzverbindlichkeit begründet ist, im allgemeinen 

27 Näheres s. u. § 11CII6d. 
28 Näheres s. u. § 11CIII5. 
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nicht mehr auf den Schädiger, sondern nur noch auf den Geschädigten. Dieser soll 
für die erlittene Einbuße einen vollen Ausgleich erhalten, indem der Zustand her­
zustellen ist, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde, nach Möglichkeit 
durch Ersatz in Natur, anderenfalls durch eine wirtschaftlich gleichwertige Ent­
schädigung in Geld. Im Zusammenhang mit dem Ausgleichsprinzip werden viel­
fach ergänzend das »Bereicherungsverbot« oder die »Tendenz zur Gewinnab­
wehr« genannt. Der Geschädigte soll durch den Schadensfall nicht im Ergebnis 
besser gestellt werden. Das Prinzip vollen Ausgleichs und das Bereicherungsver­
bot geraten allerdings mitunter in Widerstreit. So kann das Problem »neu für alt« 
vielfach nur zu Lasten des einen oder des anderen Gedankens gelöst werden (Nä­
heres §6 V). Bei einem drohenden Rentenverkürzungsschaden29 steht man u. U. 
vor der Wahl, dem Geschädigten sofortige Vorbeugemaßnahmen zu versagen, in­
dem man ihm keinen Ersatz für einzuzahlende Beiträge zuspricht, oder aber in 
Kauf zu nehmen, daß der Geschädigte späterhin möglicherweise eine etwas höhere 
Rente erhält, als er ohne das schädigende Ereignis zu erwarten hätte30. Durchbro­
chen wird das Bereicherungsverbot im Rahmen des Ersatzes für gewerbliche 
Schutzrechte, da man dem Geschädigten ohne Rücksicht auf seine tatsächlichen 
Einbußen gestattet, den Schaden nach einer angemessenen Lizenzgebühr zu be­
rechnen oder Herausgabe des Verletzergewinnes zu fordern (Näheres §6XII). In 
das Schwanken gerät der angeführte Grundsatz in einigen Bereichen der Vorteils­
ausgleichung, so insbes. dadurch, daß Leistungen aus einer Summenversicherung 
auf den Schadensersatzanspruch nicht angerechnet werden (Näheres § 9 VIII). 
Diese Durchbrechungen sind jedoch kein Anlaß zur völligen Preisgabe des Berei­
cherungsverbotes, das weiterhin Leitlinie bleiben sollte und Ausnahmen nur auf­
grund besonderer, im Recht angelegter Wertungen zuläßt31 . 

Gegen das Ausgleichsprinzip sind in neuerer Zeit Einwendungen erhoben wor­
den32, unter anderem mit dem Argument mangelnder Wertorientierung. Es trägt 
jedoch seinen Wert in sich, vor allem dadurch, daß es die Schadensabwicklung 
ideologiefrei lenkt und jedenfalls ein gewisses Maß an Rechtssicherheit verbürgt. 
Zur Diskussion gestellt worden ist ein Versorgungsprinzip, das der inhaltlichen 
Ausgestaltung des Schadensersatzes zu Grunde liegen soll33. Ein solches Prinzip 
könnte freilich nur für den Bereich der Personenschäden in Anspruch genommen 
werden. Insoweit ist es richtig, daß das Schadensersatzrecht mit dem sozialen Ver­
sorgungsschutz verzahnt ist und diesen ergänzt. Soweit der Sozialschutz eingreift, 

29 S. hierzu §6IX4e und §11CII15b. 
30 Nach der Rspr. des BGH muß der Schädiger diesen möglicherweise eintretenden Effekt hin­

nehmen, vgl. BGHZ 69, 347, 354. Zur Rechtsentwicklung s. Wussow/DRESSLER Rn 1580ff. 
31 A.M. MünchKomm/GRUNSKY Rn6a und 7 vor §249, anders jetzt MünchKomm/ÜETKER 

§249 Rn20. Wie hier die h.M.; vgl. z.B. SOERGELIMERTENS Rn25 vor §249; ESSER/SCHMIDT 
SchuldR I §30II3c. 

32 SCHIEMANN Argumente und Prinzipien bei der Fortbildung des Schadensrechts 1981, 185ff. 
Krit. Würdigung des Ausgleichsprinzips auch bei GOTTHARDT, Wandlungen S.14ff. 

33 SCHIEMANN aaü (Fn.32) S.234ff. 
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